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1. Allgemeines 
1.1. Ziel und Zweck des Betriebskonzepts 

Das Betriebskonzept wurde als Grundlage für den Wettbewerb zum Entwicklungsgebiet 
Limmatstrasse/Hafnerstrasse der Berufsbildungsmeile in der Stadt Zürich erstellt. Dieser 
beinhaltet den Ersatzneubau für die Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ). Das 
Betriebskonzept beschreibt aus Nutzersicht die betrieblichen Prozesse mit deren 
Bedürfnissen und Abhängigkeiten und hält diese für den Planungsprozess fest. Zu den 
betrieblichen Anforderungen gehören auch die räumlichen und organisatorischen 
Anforderungen. 

Das Betriebskonzept ergänzt die übrigen Planungsgrundlagen und kann wie folgt 
eingeordnet werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die jeweiligen Dokumente keine 
Redundanzen/Wiederholungen aufweisen aufeinander aufbauen und klar abgegrenzt 
werden. 
 
Projektpflichtenheft: Grundlage für Planer zu Zielsetzungen, Organisation, 
Kommunikation, Technischen Anforderungen, Qualitätsmanagement 
Betriebskonzept: Beschrieb der betrieblichen Prozesse und Abhängigkeiten 
Raumprogramm: Raumquantitäten (Anzahl, Dimensionen) und Nutzung  
Raumbuch:  Raumdatenblätter mit Raumausstattung pro Raum 
 

1.2. Allgemeine Anforderungen an Schulanlagen 

Grundsätze  
- kostengünstige und nachhaltige Erstellung 
- hohe Funktionalität 
- Barrierefreiheit im ganzen Gebäude 
- Energiestandard Minergie-P ECO 
 
Mehrfachnutzung  
Schulbauten dienen in erster Linie dem schulischen Angebot, in zweiter Linie der weiteren 
Öffentlichkeit (Vereine, Clubs usw.).  
Das Gebäude ist in sinnvoll abschliessbare Einheiten aufzuteilen, damit die öffentlich 
nutzbaren Räume (insbesondere Turnhallen, Mehrzweckräume, Mediothek usw.) auch in 
der schulfreien Zeit benutzt werden können. 
 
Flexibilität  
Der Schulbau muss auf Veränderungen im Betrieb reagieren können und Anpassungen an 
veränderte Raumnutzungen nachträglich zulassen.  
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Schulhausneubauten sind auf der Grundeinheit von 65 -70 m2 pro Klassenzimmer 
auszulegen. Die Richtraumgrössen für das Raumprogramm betragen 6 m2, 12 m2 oder ein 
Mehrfaches davon. Trennwände zwischen den Klassenzimmern sind nichttragend 
auszuführen. Tragende Klassentrennwände sind zu vermeiden. Die Tragstruktur des 
Gebäudes muss eine Neueinteilung innerhalb des Rasters erlauben. Die Funktion des 
einzelnen Raumes ist ausschliesslich durch seine Ausstattung und Möblierung zu 
definieren.  
 
Nachhaltigkeit  
Es sind bewährte, einfache, kostengünstige Bausysteme, Konstruktionen und 
Betriebseinrichtungen zu wählen. Es sind pflegeleichte, dauerhafte und strapazierfähige 
Materialien zu verwenden, die für ihren Zweck ökonomisch und ökologisch sinnvoll sind. 
Generell wird davon ausgegangen, dass ein Schulgebäude in seinem Nutzungszyklus alle 
vierzig bis fünfzig Jahre eine Gesamtsanierung erfährt. Diese kann gegebenenfalls auch 
mit Umbauten und Erweiterungen kombiniert werden. Die Gebäude sind so zu konzipieren, 
dass während dieses Zeitintervalls keine Eingriffe notwendig sind, die über den normalen 
laufenden Unterhalt hinausgehen. 
 
Tragstruktur, Hülle, Haustechnik und Ausbau sind so zu konzipieren, dass eine sinnvolle 
Erneuerung im Gebäudezyklus möglich ist. Dies bedeutet: 
- einfache, klare Struktur der Statik 
- eine Gebäudehülle, welche ohne Eingriffe in die Tragstruktur erneuert oder ersetzt 
werden kann. 
- einfache Haustechnikverteilung mit kurzen Leitungen und vertikalen Schächten, welche 
Zugänglichkeit und Flexibilität für Anpassungen bieten. 
- nicht tragende Trennwände zwischen Unterrichtsräumen 
- ein Minimum an festen Einbauten 
Bauteile sind funktionsgerecht unter den Kriterien der Wirtschaftlichkeit, der Langlebigkeit 
und der Zugänglichkeit zu wählen: Bauteile und Elemente, welche stark abgenutzt bzw. 
beansprucht werden, sind so zu konstruieren, dass sie ohne Beschädigung anderer Teile 
ersetzt werden können. 
 

2. Ausgangslage 

Die Berufsbildungsmeile 

Mit dem Regierungsratsbeschluss zur Strategie Schulrauminfrastruktur Sekundarstufe II 
vom 3. April 2013 (RRB 376/2013) wurde auf politischer Ebene der Rahmen für die 
künftige Entwicklung vorgegeben. Die Regionalstrategie 1: Stadt Zürich: „Bildungsmeile“ 
Berufsbildung, fordert darin die räumliche Situation der Berufsfachschulen an der 
„Bildungsmeile“ zu bereinigen, sowie Synergien zu nutzen und Raummängel zu beheben. 
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Die weitere Konkretisierung erfolgte durch den Beschluss des Regierungsrates zur 
Schulrauminfrastruktur Sekundarstufe II: Regionalstrategie „Bildungsmeile“, Stadt Zürich. 
vom 7. September 2016 (RRB 850/2016). Darin wird unterschieden zwischen dem 
Entwicklungsgebiet I (Ausstellungsstrasse/Sihlquai) und dem Entwicklungsgebiet II 
(Limmatstrasse/Hafnerstrasse). 
Auf der Grundlage der Informationen an die Schulkommissionspräsidien und 
Schulleitungen wurde das Raumprogramm für das Entwicklungsgebiet II 
(Limmatstrasse/Hafnerstrasse) als Grundlage für den geplanten Projektwettbewerb 
erarbeitet. Dieses betrifft die Baugewerbliche Berufsschule Zürich BBZ. Zu berücksichtigen 
sind dazu die betrieblichen Abhängigkeiten aus den übergeordneten und weitgehend 
gefestigten Konzepten zu Gastronomie, Sport und Mediothek. 
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3. Gastronomiekonzept 

Als Grundlage für die künftige gastronomische Versorgung der Berufsfachschulen im 
Bereich der Berufsbildungsmeile wurde ein übergeordneter Masterplan erarbeitet und in 
den Grundzügen beschlossen. 
Aufgrund der gegebenen Situation im Umfeld der Berufsfachschulen des Vorderen Kreis 5 
mit einem dichten und attraktiven gastronomischen Angebot, wird eine deutliche 
Verschlankung der Gemeinschaftsverpflegung angestrebt. Mit nur noch kleinen 
Verkaufsstellen in den einzelnen Berufsfachschulen kann die schnelle Pausenverpflegung 
weiterhin gewährleistet und abgedeckt werden. 
 
Mit der Umsetzung der Masterplan/Grobkonzept Variante „Komprimiert & Zentral“ werden 
nicht nur Betriebsstrukturen und -abläufe optimiert, sondern auch Synergien bestmöglich 
genutzt, den Lernenden ein viel attraktiveres und breiteres Speisen- und Getränkeangebot 
zur Verfügung gestellt, die öffentliche Gastronomie im Umfeld miteinbezogen sowie 
Flächen sinnvoll und effizient genutzt. Zudem wird mit nur einem Gastrobetrieb der hohe 
Bedarf an teurer Infrastruktur sowie deren Aufwand für Unterhalt, Reparatur und Ersatz 
über den „Lifecycle“ eines Betriebs deutlich reduziert und optimiert. Die entsprechende 
Realisierung ist im Entwicklungsgebiet 1 an der Ausstellungsstrasse geplant. 
 
Die weiteren Distanzen von den anderen Berufsfachschulen in das Entwicklungsgebiet 1 
können zwar als Nachteil betrachtet werden, geben aber den Lernenden und Lehrkräften 
die Möglichkeit, über Mittag frische Luft und einen kurzen Spaziergang zu geniessen. 
Einige Lernende und Lehrkräfte nutzen bereits heute die Angebote der umliegenden 
Gastronomie, um sich zu verpflegen oder sie nehmen die Verpflegung von zu Hause mit. 
 
Zur Belebung des Quartiers, im Sinne der übergeordneten Gebietsplanung, könnte Mittags 
eine Öffnung für die Allgemeinheit in den neuen, moderneren Betrieben in Betracht 
gezogen werden, wobei die Kapazitäten entsprechend einzuplanen sind. Eine Nutzung am 
Abend als Eventlocation für Firmen- und Vereinsanlässe könnte bei professioneller 
Organisation eine sinnvolle Zusatznutzung/-auslastung der Räumlichkeiten darstellen. 
 

4. Sportkonzept 

Das Konzept wurde für die gesamte Berufsbildungsmeile erstellt und nicht für die einzelne 
Berufsfachschule. Verschiedene Organisationsformen von Sportunterricht und 
Sportangeboten wurden untersucht und bewertet.  
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Gesetzliche Vorgaben: 
- Für Lernende der zwei- bis vierjährigen beruflichen Grundbildung ist gemäss dem 
Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002 und dem Bundesgesetz über die Förderung 
von Sport und Bewegung vom 17. Juni 2011 der regelmässige Sportunterricht an den 
Berufsfachschulen obligatorisch.  
- Sportunterricht an den Berufsfachschulen ist integrativer Teil des Lehrplans. Die dafür 
notwendige Infrastruktur ist sicherzustellen. 
- Der Rahmenlehrplan Sport vom 24. September 2014 wird an der Berufsbildungsmeile 
umgesetzt. 

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben: 
- Eine betriebliche Trennung zwischen Sport- und Schulnutzung (Sportunterricht und 
übriger Berufsfachschulunterricht) ist vorzusehen. 
- Die bestehenden Sporthallen der TBZ, BBZ und der MGZ werden in das Sportkonzept der 
Berufsbildungsmeile miteinbezogen. 
- Alle bestehenden und neuen Sporthallen und Sporträume werden nach Möglichkeit von 
allen Berufsfachschulen der Berufsbildungsmeile genutzt. 
- Die Infrastruktur wird so optimiert, dass eine möglichst grosse Abdeckung der 
Durchführung des Sportunterrichts in Sporthallen möglich wird. 
- Sportunterricht findet soweit als möglich in Sporthallen statt. Sportunterricht kann auch in 
Gymnastikräumen1 und im Freien durchgeführt werden.  
- Für jede Klasse soll aufgrund der bestehenden Infrastruktur 2/3 der Sportlektionen in 
einer Sporthalle, die restlichen 1/3 Lektionen in einem Gymnastikraum oder im Freien 
durchgeführt werden (Umgang mit fehlender Sportinfrastruktur). 
- Die Sporthallen in der Berufsbildungsmeile werden genutzt von den Berufslernenden im 
obligatorischen Sportunterricht und an Randzeiten und Wochenenden für den 
ausserschulischen Sport, z.B. von Sportvereinen im Quartier und der Stadt Zürich.  
 

Betriebliche Organisation: 
- Für die Regelung der Benutzung der Sportanlagen in der Berufsbildungsmeile durch 
Externe wird auf das Grobkonzept «Betriebsoptimierung kantonale Sportanlagen» vom 
Mittelschul- und Berufsbildungsamt verwiesen. 
- Die betriebliche Organisation der Sportinfrastrukturen mit entsprechenden Zuordnungen 
von Lehrpersonen ist Gegenstand eines noch zu definierenden Prozesses der Abteilung 
Berufsfachschulen und Weiterbildung des MBA. 
 

                                                   
1 Der Begriff Gymnastikraum schliesst stets Kraft- und Fitnessraum mit ein. 
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5. Mediothekskonzept 

Mit der Bildungsmeile Zürich kann eine örtliche Konzentration der Berufsfachschulen 
realisiert werden. Die Schulen in der Bildungsmeile werden nach Abschluss der Rochaden 
wiederum in Gehdistanz zueinander liegen.  
Die technologische Entwicklung und insbesondere das Internet verändern alle Bereiche 
unseres Lebens, so auch die Schulen, Lernformen oder die Bibliotheken. Für die 
Bibliotheken bedeuten diese Entwicklungen, dass sie das „Informationsmonopol“, das sie 
lange Zeit innehatten, verlieren. Anderseits sind die Mediotheken weiterhin unverzichtbar, 
da viele Publikationen noch immer nur gedruckt erscheinen und die Funktion von 
Mediotheken schon immer weit über die Informationsbereitstellung hinausging. Seit jeher 
sind sie auch Lernorte und wichtige Orte für Recherchen. Gerade in diesem Bereich gibt es 
grosse Entwicklungsmöglichkeiten. Aus diesen und den folgenden Überlegungen wird eine 
zentrale Mediothek im Entwicklungsgebiet I angestrebt. 

Informationsbereitstellung 
Eine wichtige Informationsquelle bildet das Internet, das auf der gesamten Schulanlage 
durch WLAN sichergestellt werden sollte. Daneben hat die Mediothek aber immer noch 
eine Monopolstellung für gedruckte Bestände und für lizenzierte Angebote. Mit einer 
Konzentration der Standorte ergibt sich vermutlich die Möglichkeit, gewisse nicht 
fachspezifische Bestände, die aktuell in mehreren Mediotheken vorhanden sind, nur noch 
einmal anzubieten.  

Informelle Lernmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler 
Die Mediothek ist der wichtigste informelle Lernraum für die Schülerinnen und Schüler. 
Wichtig ist, dass den verschiedenen Arbeits- und Lernformen Rechnung getragen wird. So 
sollen nebst ruhigen Einzelarbeitsplätzen und Computerarbeitsplätzen auch Bereiche für 
Gruppenarbeiten, idealerweise Gruppenräume geschaffen werden.  

Aufenthalts- und Begegnungsmöglichkeiten 
Die „Bibliothek als dritter Ort“, als Ort nebst der Arbeit und dem Privaten. Gemeint ist, dass 
Bibliotheken auch ausserhalb ihres Auftrags als Lernort und als Informationsbereitsteller 
auch ideale Institutionen sind um sich zwanglos aufzuhalten und auszuruhen, für spontane 
Begegnungen, Kommunikation und Unterhaltung. 

Mediothek und Schulunterricht 
Im zukünftigen Unterricht ist nicht mehr die Vermittlung von Faktenwissen im Zentrum, 
sondern die Vermittlung der Kompetenz, „den Bedarf an Informationen zu erkennen, diese 
zu finden, zu beurteilen, zu speichern, zielgerecht zu verarbeiten, neu aufzubereiten und 
zugänglich zu machen“. Diese Funktion wird in Zukunft zunehmend an Bedeutung 
gewinnen. Die Mitarbeitenden in Mediotheken sind bei diesen Fragestellungen 
Spezialistinnen und Spezialisten und sollten deshalb auch in die Unterrichtstätigkeit mit 
einbezogen werden. 
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6. Nutzung 

6.1. Nutzungsprogramm Baugewerbliche Berufsschule Zürich (BBZ) 

Die BBZ umfasst die Abteilung Planung und Rohbau, die heute an der Lagerstrasse 
beheimatet ist und die Abteilung Montage und Ausbau an der Reishauerstrasse. Nebst der 
Grundbildung werden auch Höhere Berufsbildungen und Weiterbildungen angeboten. Die 
Abteilung Planung und Rohbau umfasst die Berufsfelder Architekturmodellbau, Geomatik, 
Maurer, Schreiner und Zeichner verschiedener Fachrichtungen. Dafür werden an der 
Limmatstrasse/Hafnerstrasse 31 Klassenzimmer mit dazugehörigen 
Vorbereitungszimmern, Sammlungen und Modellräumen, sowie den allgemeinen Räumen 
wie Mehrzweckraum, Aufenthalt, Schülerarbeitsräume und Lehrpersonenzimmer geplant. 
Ergänzt werden diese Schulnutzungen durch zwei Sporthallen sowie den Bedarf für die 
Verwaltung und den Betrieb. Die Abteilunge Montage und Ausbau an der Reishauerstrasse 
ist davon nicht direkt betroffen. 

6.2. Belegung Baugewerbliche Berufsschule Zürich BBZ 

An der BBZ Abteilung Planung und Rohbau werden 1’514 Lernende in der Grundbildung 
und 750 Studierenden in der Weiterbildung ausgebildet. Während die Lernenden in der 
Grundbildung das Gebäude von Montag bis Freitag frequentieren, sind jene der 
Weiterbildung abends von 17:30 bis 20:45 Uhr und an Samstagen von 07:00 bis 12:00 Uhr 
anwesend.  
Davon Abgeleitet ist mit einem täglichen Aufkommen von ca. 50 Lehrpersonen und 
Verwaltungspersonal sowie ca. 500 Schülern auszugehen. Dieses richtet sich nach den 
üblichen Schulzeiten. 
 

7. Unterricht 

Der moderne Schulunterricht läuft mit unterschiedlichen Unterrichtsformen ab. Dies bedingt 
eine grössere Flexibilität in der Möblierung, Nutzung und Unterteilung als herkömmliche 
Klassenzimmerstrukturen dies erlauben. Beispiele solcher Unterrichtsformen sind: 

Praktisches Arbeiten 
Der Unterricht findet im Klassenzimmer oder – im Klassen übergreifenden Modell – in 
mehreren Klassenzimmern und Räumen statt. Die Betreuung erfolgt individuell. 

Gruppenunterricht  
Die Schüler bearbeiten eine Aufgabe in Gruppen – sei dies im Klassenverband oder 
klassenübergreifend. Häufig wird während des Unterrichts im Normalunterrichtszimmer 
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ummöbliert. Mehrere Gruppen sitzen dann im Normalunterrichtszimmer zusammen. Tische 
und Stühle sollten daher möglichst geräuschlos verschiebbar sein. Möglich ist auch, dass 
die Gruppe in einer Korridornische arbeitet. 

Die Abteilung Planung und Rohbau bildet in erster Linie Planerberufe aus. Um in der 
Schule zu arbeiten, sollten pro Arbeitsplatz sollten standardmässig Tische in der Grösse 
von 70 cm x 70 cm (100 cm x 70 cm in begründeten Ausnahmefällen) eingesetzt werden 
können. Zudem werden für deren Ausbildung im Fachbereich diverse Materialien aus dem 
Baubereich eingesetzt, deren Nutzung die Verwendung von Wasser benötigen oder 
mindestens als wünschenswert erscheinen lassen. 
 

8. Betriebliche Organisation 

8.1. Schulleitung  

Die Baugewerbliche Berufsschule besteht aus den beiden Abteilungen Montage und 
Ausbau an der Reishauerstrasse 2 und der Abteilung Planung und Rohbau, die heute noch 
an der Lagerstrasse 55 beheimatet ist. Durch den Neubau rücken die beiden Abteilungen 
näher zusammen. 
Beide Abteilungen verfügen über eigenständige Sekretariate, die auch nach dem Bezug 
des Neubaus beibehalten werden. 
Im Schulhaus Reishauer befinden sich die Stabsstellen des Rektorates inkl. dem 
Rechnungswesen. Die Schulorganisation und die Aufteilung der Administration werden 
durch den Neubau nicht tangiert; es finden also keine Änderungen statt. 
Die Abteilung Planung und Rohbau wird von einem Abteilungsleiter, einem Abteilungsleiter 
Stellvertreter sowie dem Fachbereichsleiter Weiterbildung betreut. Ihnen unterstellt ist das 
Sekretariat mit 220 Stellenprozent. Dieser Wert wird auf zwei Stellen von je 100 Prozent 
und eine Stelle von 20% aufgeteilt. Beim 20%-Pensum ist keine wöchentliche Präsenz 
vorgesehen. Die Person ist in der Weiterbildung eingeteilt und dort fallen die Arbeiten sehr 
unregelmässig an. 
Die Unterbringung der Arbeitsplätze beim Verwaltungspersonal in einem Raum hat sich 
ebenso bewährt wie die Einzelbüros des Abteilungsleiters und seines Stellvertreters. 

Der schnelle Austausch auf kurzen Wegen und die Möglichkeit für gemeinsame 
Besprechungen unterstützen die Zusammenarbeit.  
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8.2. Empfang/Sekretariat 

Für einen effizienten Betrieb ist nebst der guten Sichtbarkeit und Erreichbarkeit eine 
gewisse Trennung zum Publikumsbereich für einen ungestörten Betrieb wünschenswert. 
Der Austausch mit der Verwaltung sollte direkt stattfinden können. 

8.3. Lehrpersonen 

Die Lehrpersonen unterrichten in der Regel in fest zugeordneten Schulzimmern. Um den 
fachlichen Austausch zwischen den Lehrpersonen zu ermöglichen, dient ein gemeinsamer 
Raum für den Aufenthalt. Zur Vorbereitung wird ein Arbeitsplatz benötigt, der nebst 
konzentriertem Studium auch die Möglichkeit zum Austausch unter Fachkollegen bietet. 
Eine fixe Zuordnung ist insbesondere bei den hauptamtlichen Lehrpersonen vorgesehen. 
Selbstverständlich ist die Schule im digitalen Zeitalter angekommen. Trotzdem haben 
Sammlungen nicht an Notwendigkeit und Attraktivität eingebüsst. Auch hier verweisen wir 
auf das Raumprogramm. 

8.4. Schülerinnen und Schüler 

Die Schülerinnen und Schüler wechseln die Zimmer je nach Fach. Für gruppenweises und 
selbständiges Arbeiten stehen freie Schulzimmer, die zentrale Mediothek oder 
Gruppenzimmer zur Verfügung. Während den Freistunden können Arbeitsplätze im 
Schülerarbeitsraum oder zentralen Mediothek genutzt werden.  

8.5. Hausdienst 

Der Hausdienst stellt den Betrieb der Schulanlage sicher. Die Büros des Hausdienstes sind 
an zentraler Stelle, im Eingangsbereich vorzusehen. 

8.6. Reinigungspersonal 

Für die Reinigungsequipe steht eine Garderobe, getrennt für Männer und Frauen, zur 
Verfügung. In jedem Geschoss befindet sich ein Reinigungsraum nahe dem Lift. 
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9. Raumanforderungen 

9.1. Unterrichtsräume 

Licht, Farbe, Klima, Akustik 
Gute Lichtverhältnisse, d.h. Tageslichteinfall in der Regel von links. Die Schallisolation soll 
Störungen von Nachbarzimmern verhindern. Sonnenschutz und 
Verdunkelungsvorrichtungen für Beamerpräsentationen sollen in jedem Zimmer 
standardmässig vorhanden sein. Schallübertragungen und eine Raumakustik, die den 
Unterricht stören, sind zu vermeiden. Aufgrund von Sicherheitsbedürfnissen, ist auf innere 
Verglasungen bis zu einer Höhe von ca. 2.20 zu verzichten, da Einsichten in die Räume 
aus Sicherheitsgründen nicht erwünscht sind. 

Whiteboard mit dahinterliegender Projektionsfläche 
Das Whiteboard soll vertikal verschiebbar sein. Die Projektionsfläche wird heute 
hauptsächlich für Beamerpräsentationen verwendet. Entsprechende Beamer, Visualizer 
werden im Unterrichtszimmer fest installiert. 

Türen 
Türen zu Unterrichtsräumen sind generell 1.00 m breit, in Fluchtrichtung öffnend und 
schwellenlos zu gestalten.  
 

9.2. Eingangsbereich 

Im Haupteingang ist ein Bereich vorzusehen, welcher als kleines Foyer dienen kann. Im 
Rahmen der feuerpolizeilichen Vorschriften ist dieses so zu gestalten, dass zusammen mit 
dem Mehrzweckraum und Schülerarbeitsraum eine Raumfolge entsteht, welche das 
Ausstellen von Arbeiten der Lernenden ermöglicht.  

Signaletik 
Das neue "Corporate Design des Kantons Zürich" macht Vorgaben zur Signaletik. Für den 
Neubau sind die entsprechenden Vorgaben zu berücksichtigen.  

Informationen 
Ein Bildschirm im Eingangsbereich an gut sichtbarer Stelle informieren die Schülerinnen 
und Schüler sowie die Lehrerschaft über Aktualitäten. 
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9.3. Kiosk 

Das übergeordnete Gastronomiekonzept sieht für die Berufsbildungsmeile eine zentrale 
Mensa vor. In Ergänzung dazu ist ein Kiosk vorzusehen, welcher als Verkaufsstelle 
vorgefertigter und abgepackter Speisen und Getränke dient. Der Kiosk dient im 
Wesentlichen der fliegenden Verpflegung während den Pausen. 

 

9.4. Erschliessung und Nebenräume 

Behinderte 
Schulbauten sind als öffentliche Bauten behindertengerecht zu gestalten. In Neubauten 
sind sämtliche Schulräume zwingend behindertengerecht zu erschliessen. 
Siehe: Merkblatt «Schulbauten» der Schweizerischen Fachstelle für behinderten-gerechtes 
Bauen, § 239 Abs. 4 Planungs- und Baugesetz 
 
Eingänge 
Ein Eingang ist erkennbar als Haupteingang der Schulanlage auszubilden. Er ist so zu 
gestalten, dass er von Dritten als solcher zu erkennen ist. 
Diese Eingänge sind wichtig für die Orientierung auf der Anlage sowie für die Zuordnung 
der Aussenanlagen. 
Gewisse Bereiche der Schule werden auch ausserhalb der Schulzeiten (während Ferien, 
Wochenenden, Abenden) benutzt. Diesen unterschiedlichen Benutzungszeiten ist beim 
Erschliessungskonzept Rechnung zu tragen. 
Schulhauseingänge sind mit Schmutzschleusen auszurüsten. 
 
Lift 
Neben der Behindertengängigkeit wird der Lift auch für den Transport von Waren und 
Möbeln im Schulhaus verwendet. Vor allem in Bauten, in denen sich die Lager im 
Untergeschoss befinden, müssen Waren wie Putz- und Schulmaterial schnell und effizient 
angeliefert werden. Daher muss ein Lift nicht nur einem Rollstuhl, sondern auch einem 
Handhubwagen mit Europalette Platz bieten. Die Grösse soll mindestens 220 cm x 150 cm 
(Palettenrolli) betragen.  
 
WC-Anlagen/Nasszellen 
Anzahl und Umfang gem. Vorschriften des Amtes für Umwelt und Gesundheit Stadt Zürich 
(UGZ). 
 
Korridore 
Korridore als reine Erschliessungsräume sind zu vermeiden. Stattdessen ist im Rahmen 
der feuerpolizeilichen Vorschriften nach Lösungen zu suchen, welche eine Nutzung dieser 
Räume zum Beispiel als Ausstellungsraum und/oder Nischen und als Einzel- und 
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Gruppenarbeitsplätze ermöglichen. Korridore sind nach Möglichkeit mittels Tageslicht zu 
beleuchten. Sie sind Bewegungs- und Begegnungsraum. Korridore sind so zu planen, dass 
Sitzbänke vor den Unterrichtszimmern errichtet werden können, ohne die Zirkulation zu 
stören. Im Treppenhausbereich sind keine brennbaren Einbauten zugelassen. Die 
Lichtsektoren sollen möglichst klein gewählt werden und mit Helligkeits- und 
Bewegungssensoren versehen sein. 
 
Nischen 
Die Nischen in Korridoren dienen einerseits zum Verweilen und Aufenthalt während den 
Pausen, aber auch zum Arbeiten. In den Nischen sind Internetzugang (WLAN) und 
Steckdosen erforderlich.  
 
Treppenanlagen 
Treppenanlagen sind über ein volles Geschoss mit Zwischenpodesten zu versehen, vor 
allem bei geraden Treppenläufen. Treppenanlagen sind gut zu belichten. Treppenstufen 
sind in einem robusten, nicht-brennbaren, rutschfesten Belag aus nicht saugfähigen, säure- 
und alkalibeständigem Material zu gestalten, welches weder optisch noch subjektiv 
schmutzempfindlich und einfach zu reinigen ist. 
 
Orientierung 
Die Orientierung im Gebäude ist mittels einer klaren Führung zwischen identifizierbaren 
Orten anzustreben. Die Orientierung im Gebäude und die Identifikation des Standorts im 
Ganzen sind wichtig für das Sicherheitsempfinden der Schülerinnen und Schüler sowie für 
Besucherinnen und Besucher. Grosse Anlagen sind in überschaubare Einheiten zu 
gliedern. 
 
Reinigungsräume 
Generell ist pro Geschoss ein abschliessbarer Putzraum vorzusehen. Reinigungsräume 
sind generell auch in kompakten Schulbauten mit guten Liftverbindungen vorzusehen, 
jedoch kann das Ausmass variieren. 
Die Türe ist 1.00-1.20 m im Licht, schwellenlos und nach aussen öffnend anzuordnen. Der 
Raum muss so proportioniert sein, dass ein Putzwagen (1.30 m x 0.70 m) darin deponiert 
und ein bis zwei Gestelle installiert werden können. 
 
Kopierräume 
Der Druckerraum soll mindestens über die Abmessungen 3.0 x 3.5 m verfügen, damit 
sowohl ein Multifunktionsprinter (MFP), als auch ein kleiner Ablagetisch und ein Schrank 
für Ersatzpapier etc. platziert werden kann. Die Räume sind mit diesen Flächen barrierefrei 
zugänglich und können auch mit einem Rollstuhl benutzt werden. Die Kopierräume sollen 
grundsätzlich zentral und gleichmässig verteilt liegen. Die Räume sollen im Sinne einfacher 
Erreichbarkeit, Bewirtschaftung und Logistikwege mit einem Fahrstuhl und stufenlos 
erreichbar sein und möglichst nahe einem Fahrstuhl liegen. Aufgrund des Brandschutzes 
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ist es zwingend notwendig, die Multifunktionsprinter (MFP) in einem separaten Raum 
unterzubringen.  
 
Sanitätsraum 
Der Sanitätsraum dient zur Behandlung und Betreuung von Verletzen bzw. Patienten bis 
zum Eintreffen der Ambulanz oder bis zum Transport des Betroffenen in ein Spital oder 
zum Arzt. Stillende Mitarbeiterinnen dürfen den Raum auch als Stillraum verwenden.  
Die Lage eines Sanitätsraumes (ca. 18 m²) ist idealerweise an zentraler Stelle und evtl. in 
der Nähe eines genügend grossen Liftes. Der Raum muss über ein Waschbecken mit 
Warm- und Kaltwasser verfügen. Der Sanitätsraum ist kein Ruheraum. 

9.5. Raumklima 

Ziel ist eine geringe Belastung der Raumluft durch Emission von Baustoffen, ionisierender 
Strahlung und elektromagnetischen Wellen. Das Raumklima erfüllt die Komfortvorgaben 
gem. SIA 382/1. Die Lüftungsanlagen sind so zu planen, dass die Komfortvorgaben der 
SIA in Bezug auf die Luftfeuchtigkeitswerte im Winter eingehalten werden können. Zudem 
ist eine entsprechende Regelstrategie gemäss SIA vorzusehen. Einem gesamtheitlichen 
Energiekonzept ist Rechnung zu tragen. 

9.6. Licht, Lüftung 

Der spezifische Strombedarf Licht unterschreitet den Grenzwert gem. Minergie-
Anforderungen (basierend auf SIA 380/4). Einfache Erschliessungstopologie, blendfreie 
Beleuchtung, bedarfsabhängige Steuerung aller elektrischen Verbraucher sind vorzusehen. 
Die Erschliessung der Arbeitsplätze erfolgt vorwiegend über Brüstungs- oder Bodenkanäle.  
Der spezifische Strombedarf Lüftung unterschreitet den Grenzwert gem. SIA 380/4. Die 
Luftaufbereitung erfolgt zentral. WC-Anlagen sowie übrige gefangene Räume sind nach 
Vorschrift zu lüften. Alle Anlagen sind bedarfsabhängig zu steuern bzw. zu regeln. 
Ausnahmen und Sonderregelungen im Bereich der Labore und Werkstätten sind möglich. 
Für einzelne Räume bestehen spezielle Bedürfnisse, welche in der nächsten 
Planungsphase präzisiert werden. 
Der spezifische Strombedarf Lüftung / Kühlung unterschreitet den Grenzwert gem. SIA 
380/4. Wird eine Kühlung eingebaut, so sind dennoch die baulichen Massnahmen zum 
sommerlichen Wärmeschutz gemäss SIA 382/1 zu erfüllen (insbesondere maximale g-
Werte und Speicherfähigkeit des Gebäudes). Die Gebäudemasse soll als thermischer 
Speicher genutzt werden (passive Kühlung durch Nachtauskühlung und Ladung der 
thermischen Speicher). 

9.7. Ver- und Entsorgung 

Übergrosse Anlagen und Geräte müssen durch entsprechende Öffnungen ins Gebäude 
hineingebracht und darin transportiert werden können. Eine ausreichend bemessene 
Zugänglichkeit (lichte Türbreiten, Einbringöffnungen usw.) muss sichergestellt werden. 
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Teilweise hohe Lasten (Maschinentransporte) sind zu berücksichtigen. 
Weiter Rahmenbedingungen zur Anlieferung sind einem noch zu erarbeitenden 
Mobilitätskonzept zu entnehmen. 
Die Abfallverordnungen / Abfallgesetze sind für die Entsorgung massgebend. Das Ziel ist, 
die durch Abfälle entstandene Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten und 
Ressourcen zu schonen. Die Verordnung gilt für Inhaber sowie Verursacher von Abfällen. 
Alle sind verpflichtet Abfälle getrennt zu sammeln und anschliessend der 
Wiederverwertung oder verordneten Entsorgung zuzuführen, sofern auf Grundlagen der 
Gesetzgebung oder spez. Vereinbarungen keine Rücknahmepflicht für den Handel besteht.  
 

10. Arealanforderungen 

Allgemein  
Qualität und Grösse der Aussenanlagen sind für das Schulklima von grosser Wichtigkeit. 
Die Aussenanlagen sind so zu gestalten, dass diese auch ausserhalb der Unterrichtszeiten 
für die Öffentlichkeit zugänglich und benutzbar sind. Dunkle unübersichtliche Nischen sind 
zu vermeiden. Eine Aussenbeleuchtung erleichtert in den Wintermonaten die Orientierung. 
Der Problematik von Übernutzung und Vandalismus durch schulfremde Personen muss 
situativ Rechnung getragen werden. Hauptzugänge und Parkplätze sind zu beleuchten. 

Parkierung  
Veloabstellplätze sind an möglichst gut einsehbaren Stellen nahe beim Eingang zu 
platzieren. Teilweise Überdachungen sowie Ankettvorrichtungen sind vorzusehen. 
Aufgrund des weiten Einzugsgebietes der Berufsschülerinnen und Berufsschüler erfolgt die 
Anreise per ÖV. Mit der kurzen Distanz zum Bahnhof liegt der Bedarf an Veloabstellplätzen 
gemäss der Einschätzung MBA unterhalb der gesetzlichen Massgaben. Die Anzahl von 4 
Autoparkplätzen entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben. Für die Umsetzbarkeit wird 
ein entsprechendes Mobilitätskonzept benötigt. Parkplätze können auch von Lieferanten 
benutzt werden. Von den zu erstellenden PP ist ein PP behindertengerecht auszubilden. 
Eine stufenlose Verbindung zum Lift oder Haupteingang der Schule ist sicherzustellen.  

Erschliessung  
Schulbauten sind als öffentliche Bauten behindertengerecht zu gestalten. Dies gilt auch für 
die Hauptzugänge im Aussenbereich. Die Rollstuhlgängigkeit der Anlage erleichtert zudem 
die Anlieferung von Material sowie die Pflege der Anlage mittels Maschinen (Schneepflug, 
Rasenmäher usw.). 

Raucher- und Nichtraucherzonen 
Das Gebäude ist grundsätzlich rauchfrei zur halten. Raucherzonen sind im Aussenbereich 
so anzuordnen, dass die Raucher/innen nicht vor den Eingängen und Fluchtwegen und 
möglichst nicht entlang von Fassaden stehen. 
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11. Sicherheitsanforderungen 

11.1. Allgemein 

Die Anforderungen an die Sicherheit orientieren sich an den Ausführungen zum RRB 
925/2011 Bauliche Sicherheitsmassnahmen an Schulen und Hoch-schulen zum Schutz vor 
zielgerichteter Gewalt und Amok (13. Juli 2011). Darin sind organisatorische, bauliche und 
technische Massnahmen festgehalten. 
Die Schulanlage wird mit einer zeitgemässen und schulüblichen Schliessanlage 
ausgerüstet. Für die Schliessung müssen Räume, in denen sich ständig Personen 
aufhalten können mit Drehknopfzylindern ausgerüstet werden. 
Bei elektronischer Zutrittskontrolle (Badge) muss auf der Rauminnenseite ebenfalls eine 
entsprechende Schliesseinrichtung vorhanden sein. 
Informations-,Alarm- und Pausensignal sind in jedem Zimmer und auch in den Korridoren 
zu installieren. 

11.2. Absperrungen im Aussenraum 

Absperrungen im Aussenraum zur Sicherung des Areals sind nicht vorgesehen. Zugänge 
sollten so integriert werden, dass keine Unratsecken entstehen und keine Absperrungen im 
Aussenraum erforderlich werden. 

11.3. Überwachung 

Visuelle Überwachungen im Aussenraum sind nicht vorgesehen. 

11.4. Brandschutz, Explosionsschutz und Fluchtwege 

Die folgenden aufgeführten Vorschriften und Gesetze kommen zur Anwendung und 
müssen beachtet werden: 
- 862.1 Gesetz über die Gebäudeversicherung (VerGV). 
- 861.1 Gesetz über die Feuerpolizei und das Feuerwehrwesen (FFG). 
- 861.12 Verordnung über den vorbeugenden Brandschutz (VVB). 
- 861.21 Verordnung über die Subventionen der Gebäudeversicherungsanstalt an den 
Brandschutz (VSGB). 
- 700.5 Normalien über die Anforderungen an Zugänge (Zugangsnormalien). 
- Brandschutznorm der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF). 
- Brandschutzrichtlinien der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF). 
- Bauordnung der Stadt Zürich. 

Insbesondere für die Umsetzung der erarbeiteten Massnahmen sind folgende 
massgebende Dokumente zu beachten: 
- aktuelles schweizerisches Brandschutzregister. 
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- von der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) anerkannte "Stand der 
Technik-Papiere" der einschlägigen Fachverbände. 
- Brandschutzerläuterung der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) 
"Gewährleistung der Betriebsbereitschaft von Brandfallsteuerungen (BFS)" 108-15. 
- GVZ Weisung Brandmeldeanlagen 20.07 vom 01.01.2015  
- Ergänzung zur SIA Dokumentation 262: "Verhalten von Betonbauteilen unter 
Brandeinwirkungen" vom Juli 2014. 
- Suva Merkblätter  
- EKAS Richtlinien  

Bei der Bauweise des Gebäudes soll möglichst darauf geachtete werden, dass viele 
Nutzungseinheiten zusammengefasst werden können, damit so viel Raum als möglich 
genutzt werden kann, auch die Korridore. Entsprechend sind die Brandabschnitte gut zu 
planen, insbesondere auch mit der Planung des Raumzutrittes. 

11.5. Barrierefreiheit 

Die Berufsfachschulen wollen eine hindernisfreie Schule sein. Sie setzen sich deshalb für 
eine Bauweise ein, die allen Lernenden ein hindernisfreies, autonomes Lernen ermöglicht. 
Neben den Bedürfnissen von Menschen mit Mobilitätsbehinderungen sollen explizit auch 
jene von Menschen mit Seh- und Hörbehinderungen berücksichtigt werden. 
Schulbauten sind als öffentliche Bauten behindertengerecht zu gestalten. In Neubauten 
sind sämtliche Schulräume zwingend behindertengerecht zu erschliessen. 
Siehe: Merkblatt «Schulbauten» der Schweizerischen Fachstelle für behinderten-gerechtes 
Bauen, § 239 Abs. 4 Planungs- und Baugesetz. Es gilt die SIA Norm 500 (SN 521 500) 
Hindernis-freie Bauten. Für die Planung empfiehlt sich eine Beratung durch die Fachstelle 
für Hindernisfreies Bauen des Kantons Zürich.  
Die Planer müssen in den verschiedenen Bauphasen nachweisen, dass die 
Hindernisfreiheit in den Gebäuden gewährleistet ist. 

11.6. Bauspezifische Sicherheit 

Die SIA Normen dazu sind einzuhalten. Folgende Anforderungen sind zu beachten:  
- Baupolizeiliche Anforderungen betreffend Absturzhöhen und Geländer sind einzuhalten. 
- Die Böden müssen eine ihrer Nutzung entsprechende Rutschfestigkeit aufweisen. 
- Explosionsgeschützte Räume und Chemikalienanlieferung sind gemäss den geltenden 
Richtlinien zu planen. 
- Nebeneinanderliegende Räume mit der gleichen Nutzung sollten möglichst in der 
gleichen Brandabschnittsbildung liegen und zusammengefasst werden. 
- Korridore und Nischen sollen Nutzungseinheiten bilden. Sie sollen durch die Lernenden 
teilweise als Aufenthaltsbereiche nutzbar sein und auch mit brennbaren Möbeln und 
Ausstellungsgegenständen möbliert werden können.  
- Es sollen möglichst wenige Brandschutztüren vorhanden sein, welche manuell 
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geschlossen werden müssen. Sind Brandschutztüren erforderlich, müssen sie mit einem 
Rückhaltemagnet ausgerüstet werden.  

Die betrieblichen Grundlagen zum Thema Sicherheit und Schliessanforderungen werden in 
den nutzerseitigen Arbeitsgruppen bis und mit Vorprojekt erarbeitet. Auf dieser Basis wird 
ein detailliertes, weitgehend personalisierbares Sicherheits- und Schliesskonzept 
erarbeitet. 

12. IT- Anforderungen 

Telekommunikation 
Alle Unterrichts-, Gruppen- und Spezialräume sowie Lehrerbereich, Verwaltung, Mediothek 
und Mehrzweckraum sind mit einer universellen Kommunikationsverkabelung UKV (EDV 
und Telekommunikation) auszurüsten.  
Siehe Richtlinien Universelle Kabelkommunikation des Mittelschul- und 
Berufsbildungsamtes. 

13. FM – Anforderungen 

Unterhalt 
Reinigung und Unterhalt schlagen sich in den Betriebskosten der Schule nieder. 
Anlagenteile und Anlagenkomponenten müssen für Inspektions- und Wartungszwecke 
sowie für den Austausch für ausgewählte Personenkreise jederzeit einfach erreichbar sein. 
Aufwendige und temporäre bauliche Massnahmen für Unterhaltsarbeiten sind nicht 
erwünscht. Die Materialisierung und die Oberflächen von Räumen, Fassaden und 
Aussenflächen sind so zu wählen, dass eine effiziente und kostengünstige Reinigung 
möglich ist. Durch die Wahl geeigneter Materialien und Konstruktionen werden der 
Aufwand für die Reinigung sowie der Verbrauch von Reinigungsmitteln – und deren 
Umweltbelastung – minimiert. 

Korridore sind in robusten, nicht-brennbaren Materialien auszuführen. Die Böden sind mit 
einem strapazierfähigen, rutschfesten Belag aus nicht-saugfähigem, säure- und 
alkalibeständigem Material zu belegen, welcher weder optisch noch subjektiv 
schmutzempfindlich und einfach zu reinigen ist. Wegen des Einsatzes von 
Reinigungsmaschinen ist in den Korridoren der Sockelbereich bis min. 10 cm Höhe gegen 
mechanischen Einfluss zu schützen. Die Fuge zwischen Wand und Boden ist gegen 
Eindringen von Wasser abzudichten. Sockelbereiche in den Korridoren sollen bis auf eine 
Höhe von 75 cm schmutzabweisend und abwaschbar sein. 
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Die Gebäudetiefe und Rastermasse sind den Hauptnutzungen entsprechend zu optimieren, 
so dass ein Bezug zum Umfeld (Tageslicht) auch in den Verkehrsflächen weitestgehend 
möglich ist. 

Schulbauten werden sehr intensiv genutzt. Boden- und Wandbeläge haben dieser 
Tatsache Rechnung zu tragen. Oberflächen, Farben und Beschaffenheit dürfen gegenüber 
Kratzern, Flecken oder Verfärbungen weder optisch noch subjektiv empfindlich sein.  

Die Verkehrs- und Infrastrukturflächen sollen auf das notwendige Mass minimiert sein, um 
ein optimales Verhältnis von Hauptnutzfläche zur Geschossfläche zu erreichen. Dabei gilt 
es zu beachten, dass die Verkehrsflächen nicht nur eine reine Erschliessungsfunktion 
innehaben, sondern auch weiteren Anforderungen genügen sollen. Sie dienen zudem als 
Kommunikationsorte, als Ausstellungsfläche und als Veranstaltungsort.  

Höhensprünge in den Geschossebenen sind zu vermeiden. Radiatoren und Konvektoren 
sind mindestens UK 15 cm ab OK Boden zu montieren. In den Korridoren ist alle 20 m eine 
Steckdose für Reinigungsmaschinen vorzusehen. 
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